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Sicherheitskonzept Weihnachtsmarkt 2019  
 

 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Badenschier,  

in der kommenden Woche eröffnet in der Innenstadt der Landeshauptstadt Schwerin der 
Weihnachtsmarkt. Andere Städte, wie beispielsweise Rostock, haben sich mit einem  
Sicherheitskonzept, umfassend darauf vorbereitet. Vor diesem Hintergrund bitte ich um 
die Beantwortung der nachfolgenden Fragen:  
  
1. Wie sieht das Sicherheitskonzept zum diesjährigen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt 
der Landeshauptstadt aus? Es wird um Übersendung des Konzeptes gebeten. 
 
2. Welche Veränderungen gegenüber den Vorjahren 2017 und 2018 wurden vorgenom-
men? 
 
3. Ist eine höhere Bestreifung durch Ordnungsamt und Polizei für den Zeitraum des 
Weihnachtsmarktes angedacht? Wenn ja, bitte konkretisieren. Wenn nein, warum nicht? 
 
4. Wie bewertet die Verwaltung selbst die Gefahrenlage auf dem Schweriner Weih-
nachtsmarkt? 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Silvio Horn 
Fraktionsvorsitzender 

Abs. Fraktion Unabhängige Bürger | Am Packhof 2-6 | 19053 Schwerin 

 
Landeshauptstadt Schwerin 
Herrn Oberbürgermeister 
Dr. Rico Badenschier 
- im Hause - 
 

Schwerin, 20. November 2019 
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Sicherheitskonzept Schweriner Weihnachtsmarkt 2019 
Ihre Anfrage vom 20.11.2019 
 
 
Sehr geehrter Herr Horn, 
 
bereits seit 2012 wird in der Landeshauptstadt Schwerin mit Sicherheitskonzepten gearbeitet.  
Insbesondere bei Großveranstaltungen, wie auch dem Schweriner Weihnachtsmarkt, ist ein 
umfassendes Sicherheitskonzept unabdingbar. 
 
 
Zu Frage 1) Wie sieht das Sicherheitskonzept zum diesjährigen Weihnachtsmarkt in der 
Innenstadt der Landeshauptstadt aus? Es wird um Übersendung des Konzeptes gebeten. 
und 
Zu Frage 4) wie bewertet die Verwaltung selbst die Gefahrenlage auf dem Schweriner 
Weihnachtsmarkt? 
 
Im Sicherheitskonzept werden die fachlichen Anforderungen diverser Fachdienste (u.a. FD 
Feuerwehr und Rettungsdienst, FD Verkehrsmanagement, FD Ordnung, FD Umwelt, FD 
Gesundheit, FD Lebensmittelüberwachung) und der Polizei gemeinsam mit dem Veranstalter 
abgestimmt und festgeschrieben und durch den Veranstalter umgesetzt. Die Umsetzung der 
Maßgaben des Sicherheitskonzeptes wird im Verlauf auch durch die Fachdienste kontrolliert. 
 
Selbstverständlich wird vor diesem Hintergrund auch eine Gefährdungsbeurteilung durch die 
Polizei vorgenommen, welche in die Abwägungen für die zu treffenden Sicherheitsmaßnahmen 
einfließt. Dabei können die abgestimmten Maßnahmen bei Bedarf auch noch im Verlaufe des 
Weihnachtmarktes angepasst werden. Diesbezüglich gibt es ein, ebenfalls im Sicherheitskonzept 
festgeschriebenes, Krisenmanagement, welches beim Eintreten verschiedenster Szenarien (z. B. 
Unwetter- oder Bedrohungslagen) unverzüglich zusammentrifft, um alle weiteren Maßnahmen 
abzustimmen. 
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Bezüglich der Einsichtnahme des Sicherheitskonzeptes übersende ich beigefügt gern unser 
Muster-Sicherheitskonzept, das allen Veranstaltern auf der Internetseite der Landeshauptstadt 
Schwerin zur Verfügung gestellt wird. 
Dieses finden Sie unter folgender Internetseite: 
 
https://www.schwerin.de/export/sites/default/.galleries/Dokumente/Ordnungsamt-32/fuer-
Veranstalter/Sicherheitskonzept_Muster.pdf 
 
Dieses Konzept wird dem jeweiligen Charakter der Veranstaltung entsprechend angepasst. Das 
Sicherheitskonzept für den Schweriner Weihnachtsmarkt ist Eigentum des Veranstalters und kann 
nur mit seinem Einverständnis an Dritte herausgegeben werden. 
 
 
Zu Frage 2) Welche Veränderungen gegenüber den Vorjahren 2017 und 2018 wurden 
vorgenommen? 
 
In ihrer aktuellen Gefahrenprognose für die Zeit des Weihnachtsmarktes rechnet die Polizei mit 
einer erheblichen Zunahme des Personen- und Verkehrsaufkommens, insbesondere jeweils 
freitags, samstags und sonntags. Bedingt durch diese Personendichte kann es zu einer erhöhten 
Zahl von Delikten der Straßen- und Eigentumskriminalität, insbesondere des Taschendiebstahls 
kommen. Des Weiteren wird eingeschätzt, dass delinquente Jugendgruppen sich im 
Zusammenhang des Schweriner Weihnachtsmarktes wieder vermehrt im Innenstadtbereich 
aufhalten werden. Alkoholkonsum und Meinungsverschiedenheiten können hier Anlass zu 
Auseinandersetzungen sein. Das in der Vorweihnachtszeit bekanntermaßen veränderte 
Konsumverhalten führt zu einem höheren Bedarf an Zahlungsmitteln und eröffnet somit auch in 
besonderer Weise ein geeignetes Umfeld für unterschiedliche rechtswidrige Taten.  
Die Bedrohungslage aus dem Bereich der politisch motivierten Kriminalität in Deutschland und in 
Europa hat sich in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert, sodass der alljährlichen 
Weihnachtsmarktsaison weiterhin eine abstrakte Gefährdungsrelevanz beizumessen ist. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr gibt es deshalb keine größeren Veränderungen im Sicherheitskonzept.  
Es erfolgte aber eine Anpassung der verkehrsrechtlichen Maßnahmen. So ist z. B. aus 
Sicherheitsgründen die Durchfahrt am Südufer während der Öffnungszeiten für den Verkehr 
(einschließlich Taxen, Nahverkehr und Fahrradfahrer) untersagt. So soll sichergestellt werden, 
dass die Veranstaltungsfläche während der Öffnungszeiten frei von Fahrzeugverkehr ist. 
 
 
Zu Frage 3) Ist eine höhere Bestreifung durch Ordnungsamt und Polizei für den Zeitraum 
des Weihnachtsmarktes angedacht? Wenn ja, bitte konkretisieren. Wenn nein, warum 
nicht? 
 
Wie in den Vorjahren bewährt, wird der Schweriner Weihnachtsmarkt während der Öffnungszeiten 
auch 2019 durch eine gemeinsame Doppelstreife von Polizei und Ordnungsdienst in der Zeit von 
12:30 und 15:30 Uhr bestreift. Darüber hinaus ist in den Abendstunden täglich eine erhöhte 
Präsenz durch Beamte der Bereitschaftspolizei vorgesehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. Rico Badenschier 
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